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Raffer

den würden. Spezie/Z fee/ L/e/Zi/p

/ce// sind diese guZ sicfeffear;
azzc/z sind sie immer in ßewe-

£zzzz£. Mein Azz^enarzZ erk/ärZ,

dies sei eine A/Zersersc/zeintzn#.

Drang-Inkontinenz

Sei/ /a/zren Zeide icfe an einer

Dra/i^-Zn/con/inenz. £ine ße-

/zand/zzng m// DiZropan und ein

ß/asenZrainin# /zafee ic/z feerei/s

fe/n/er m/r - o/zne nac/z/za/Z/^en

£rpo/£. Das Leiden wird immer
sc/z/immer, zznd o/zne Wäsc/ze-

sc/zzz/z zznd Zö^/ic/z eine Tßfeie//e

Di/ropßzz Zraue ic/z m/c/z Zcßzzm

me/zr azzs dem Hozzs, efeenso-

wen/# an gewissen An/össen

(wie zzzm ßeispz'eZ T/zeaZerazzp-

/z'i/znzngen, Carpa/zr/en) /eiizzz-

rze/zmen. Von Siress-/nZconZi-

nenz wird viei ^esproc/zen zznd

£esc/zr/efeen, afeer von Dran^-Jn-
konZinenz ZzörZ znan azzsser vom
f/ro/o^en nic/z/s. Wissen Sie mir
vieZZe/c/zZ ein « WzzndermiZZeZ»?

Um es gleich vorwegzuneh-
men: Es gibt kein «Wunder-
mittel» gegen die Drang-In-
kontinenz. Unter diesem Be-

griff verstehen wir den häufi-
gen Drang zum Wasserlösen

mit oft unkontrolliertem Ab-

gang von Urin. Dies ge-
schieht ohne spezielle kör-
perliche Belastung, also nicht
selten auch nachts im Liegen.

Ursache ist meist eine
Störung des Blasenschliess-
muskels und seiner Nerven-
fasern. In jedem Fall muss
aber eine Blasenentzündung,
ein Blasenstein oder ein Tu-

mor ausgeschlossen werden,
bevor eine Behandlung be-

gönnen wird. Ist die Diagno-

se Drang-Inkontinenz gesi-
chert, kommt in erster Linie
ein Blasentraining in Frage:
Die Blase muss in regelmässi-

gen Zeitabständen entleert
werden, auch wenn noch
kein Harndrang empfunden
wird. Ein Protokoll über den
Toilettenbesuch erleichtert
das Herausfinden des gün-
stigsten Zeitabstandes. Medi-
kamentös können neben

Ditropan andere Mittel wie
Urispas oder Spasmo Urgenin
Neo eingesetzt werden.

Da nicht selten Übergänge
zu einer Stress-Inkontinenz
vorliegen, muss im Einzelfall
auch ein Versuch mit Östro-

gen-Scheidenzäpfchen oder
mit Beckenbodengymnastik
erwogen werden.

Dr. med. Pe/er Ko/zZer

Patienten-
recht
Wieviel Gewicht hat
eine Vollmacht?

Meine fee/a^Ze TanZe ZefeZ sei/ ei-

ni^er Ze/Z in einem Ppfege/zez'm

unci ZzaZ mic/z, da sie ZeiZweise

verwirr/ isZ, feevoZZmäc/zZ/^Z, i/z-

re Forderungen zznd Wiizzsc/ze

durc/zzuseZzen. Vor aZZem möc/z-

Ze sie nur minz'ma/sZe med/zini-
sc/ze ße/zand/un#. Ais sie/edoc/z

Wie jedes menschliche Organ
durchläuft auch das Auge
einen Alterungsprozess, der
sich aber subjektiv sehr
unterschiedlich bemerkbar
macht. Die von Ihnen be-
schriebenen Sehstörungen
entstehen im sogenannten
Glaskörper des Auges, einer
gallertigen, durchsichtigen
Kugel. Diese macht einen
Grossteil des Augapfels aus.

Ab etwa dem 50. Altersjahr
kommt es zu einer langsamen
Verflüssigung des Glaskörper-
inhaltes. Dadurch können
sich kleinste Ablagerungen
innerhalb dieser Flüssigkeit
verschieben und als störend
wahrgenommen werden.
Diese Erscheinungen heissen
«mouches volantes», wört-
lieh «fliegende Mücken».

Der Betroffene hat ständig
das Gefühl, etwas vom Auge
wegwischen zu müssen, was
natürlich nicht gelingt. Eine
wirksame Behandlung gibt
es nicht. Erfahrungsgemäss
kommt es mit der Zeit zu
einer gewissen Beruhigung
der Situation, so dass die Ver-

änderung besser akzeptiert
werden kann.

50

un/er B/asenfeesc/zwez'dezz and
s/ar/eezz Sc/zmerzen in einem

ßein Z/ZZ, Z/ess der ArzZsie in eirz

SpiZaZ einweisen, da er fee/urc/z-

ZeZe, sie Zzafee e/zzezz Ge/ass-
versc/z/zzss, der grosse Sc/zmer-

zerz feereiZezz könne. Nun is/mei-
ne TanZe sc/zon pas/ zwei Wo-
c/zen im SpiZaZ (vor^ese/zen

waren 3 feis 4 Ta^e), ofewo/zi

zniZZZerwezZe pes/sZe/zZ, dass es

sz'c/z n/c/zZ zzm einen Ge/dssver-
sc/zZzzss ZzandeZZ. /edoc/z werden

/'e/zZ ß/Zer/zand we/Zere ZLnZerszz-

c/zun^en .s/emac/zZ, die meine
TanZe ercp/iziZ nic/zZ wiinsc/zZ.

Was kann z'c/z da^e^en un/er-
ne/zmen?

Nehmen Sie Bezug auf Ihr
Vollmachtsrecht und verein-
baren Sie einen Termin mit
dem Oberarzt. Nach vorheri-
ger Absprache mit dem Pfle-

geheim - wo man ja weiss,
dass Sie Vollmachtsrecht ha-
ben - sollten Sie dem Arzt
klarmachen, dass Ihre Tante
nicht im Spital bleibt. Orga-
nisieren Sie selbst den Trans-

port ins Pflegeheim. Wenn es

Ihrer Tante wieder etwas bes-

ser geht, sollten Sie sie unbe-

dingt eine Patienten-Verfü-

gung unterschreiben lassen

(erhältlich beim Sekretariat
der SPO). Darin kann Ihre
Tante Anordnungen treffen
und Wünsche formulieren,
auch in bezug auf uner-
wünschte medizinische Be-

handlungen. Diese Verfü-

gung verleiht auch Ihrem
Auftreten als Bevollmächtigte
mehr Gewicht.

Wer muss bezahlen?
Wegen Mpgezzfeesc/zwezdezz mzzss-

Ze z'c/z noZpa/Zmdssig ins SpiZaZ

einge/ieperi werden, fc/z fein all-
gemein versic/zerZ. Mein So/zzz

ferac/z/e mz'c/z ins Spz'Zai zznd un-
Zersc/zriefe dorZ, dass ic/z /za/fe-

privaZ Zielen werde. Davon
wzzss/e ic/z /'edoc/z n/c/z/s. SpdZer

feekam ic/z vom Kranken/zazzs

eine Fec/zrazng von Fr. 3 J 000.-
die zc/z nun seZfeerza/zien so/Z. £s

ZEITLUPE 8/96

«HEIMELIG»
8274 Tägerwilen
Telefon 071/669 2517

Pflegebetten

Manchmal vermieten wir
fast GRATIS

denn wir sind darauf spezialisiert
abzuklären, ob die AHV/IV/EL oder
Ihre Krankenkasse die Mietkosten
für Ihr Pflegebett übernimmt.
Diese Dienstleistung ist für Sie
unverbindlich und kostenlos.

• verstellbare Pflegebetten
• Rollstühle mit sämtlichem Zubehör
• Transport- und Ruhesessel
• weitere Hilfsmittel auf Anfrage



ist mir aber kaum mpgiiclz, die-

sen üoüen Befrag selbst zw be-

raupen. 7cb möclife www ^erne
wissen, ob es mit dieser Becb-

nu«£ seine Richtigkeit bat

Die Beraterin der Schweize-
rischen Patienten-Organisa-
tion hat die Rechnung über-

prüft und findet den Betrag
von Fr. 6000.- nur schon für
Medikamente sehr hoch für
die kurze Zeitspanne. Die SPO

wird die ganze Rechnung im
Detail abklären und holt dar-
über hinaus noch genauere
Angaben über die Laborun-
tersuchungen ein. Die Bera-

terin macht die Patientin dar-
auf aufmerksam, dass ihr
Sohn die Mehrkosten veran-
lasst hat und auch dafür auf-
kommen muss. Die Beraterin
ist auch bereit, mit dem Sohn
zu sprechen. Sollte die Pati-
entin jedoch eine Auseinan-
dersetzung mit ihrem Sohn
scheuen, so bleibt ihr nichts
anderes übrig, als die Rech-

nung selbst zu bezahlen.

Crista Niehus, Schweizerische

Patienten-Organisation,
Post/ach 850, 8025 Zürich

Versiehe-
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Bezahlen muss
der Vermieter
Wir wohnen in einer Genossen-

scha/tswohnnn# im Parterre

gleich neben einer Spie/wiese.

Unsere /wnioren spielen dort ö/-
ters Pussball. Jüngst kam ein

verirrter Ball ge/Zogen, und

promptging unser Stuben/ènsfer
aus teurem Isolierglas in Brü-
che. Der Übeltäter liess sich lei-
der nicht ausmachen. Da wir
eine Ha/tp/7ichtpoZice haben,
leiteten wir die Reparaturrech-

nung der Versicherung weiter.
Diese hat nun aber den Pali ab-

gelehnt, und auch die Pfausver-

waltung will /xir den Schaden

nicht au/kommen. Muss ich
wirklich selber bezahlen?

Die Haftpflichtversicherung
deckt in der Regel nur aus

dem Verschulden des Versi-

cherungsnehmers und seiner
Familie heraus entstandene
Schäden. Haftpflichtig wäre
hier der - leider unbekannte -
Urheber des verirrten Balls

respektive seine Eltern.
Weil sich dieser aber nicht

finden lässt, muss der Ver-
mieter für den Schaden auf-
kommen. Dies nach dem -
bereits im altrömischen
Recht verankerten - Grund-
satz des «casum sentit domi-
nus» oder: «Der Herr trägt
den Schaden». Der Vermieter
selbst muss also hier in die Ta-

sehe greifen, es sei denn, er
sei über eine separate Gebäu-

deglaspolice gedeckt. Meist
versichern die Hauseigentü-
mer aber nur gemeinsam be-

nutzte Räume wie etwa Haus-
flur oder Waschküche.

Ihr Problem wäre nicht
entstanden, hätten Sie Glas-
schaden in Ihrer Hausratpoli-
ce eingeschlossen. Da es sich
hier um eine Sachversiche-

rung handelt, wird nie nach
dem Verursacher gefragt. Es

bleibt der Gesellschaft über-
lassen, ob sie Regress auf den
Verursacher nehmen will,
falls sich dieser eruieren lässt.

Nun haben Sie aber in Ihrer
Hausratpolice Gebäudeglas
nicht eingeschlossen, son-
dem sich auf die Deckung
von Feuer- und Wasserschä-
den sowie Diebstahl be-

schränkt. Damit befinden Sie

sich in guter Gesellschaft mit
anderen Versicherungsneh-
mern. Meist machen der Mie-
ter oder dessen Kinder die
Fenster ja selbst kaputt, und
für solche Schäden kommt,
wie gesagt, die Haftpflicht-
Versicherung auf. Dasselbe

gilt für die - in der Gebäu-

deglasdeckung ebenfalls ent-
haltene - Beschädigung von
Klosett oder Lavabo.

Die Gebäudeglasversiche-

rung ist also gewissermassen
eine Komfortdeckung für den
übrigens gar nicht seltenen
Fall, dass der Vermieter kein
Musikgehör hat. Etwas Kom-
fort wäre auch in einer ande-

ren Situation hilfreich. Weil
die Haftpflichtversicherung
nur den Zeitwert deckt, ein
Schaden an einer Toilette
oder an einem Lavabo aber
den Wiederbeschaffungswert

So macht Spazierengehen
zu zweit wieder Freude!
Verlangen Sie die ausführli-
chen Prospektunterlagen,

(Neuwert) kostet, muss je-
mand für den Differenzbetrag
gradstehen. Streng rechtlich
ist dies der Vermieter. Dieser
sieht es aber leider nicht im-
mer so, und deshalb können
aus einer solchen Situation
zuweilen unliebsame Reibe-
reien entstehen. Mit der Ge-

bäudeglasdeckung in der

Hausratpolice, welche den
Neuwert vergütet, lässt sich
dies elegant umgehen.

Nur, Komfort ist bekannt-
lieh nicht gratis. Hier kostet er

jährlich zwischen 60 und 80
Franken. Deshalb begnügen
sich auch viele Leute mit der

Deckung des Mobiliarglases,
die schon für etwa 20 Franken
zu haben ist. Man kann sich
aber auch ruhig fragen, ob

man die Kosten für einen ka-

putten Spiegel nicht selbst tra-

gen kann.
Dr. Hansruedi Berber

CO i Name:

Strasse:<U_
CK 70 ~ PLZ/Ort:

Fahren statt schieben:
viamobil

So erreichen Sie ihr Ziel ent-
spannt und ohne körperliche
(Über-) Anstrengung. Ob Sie
Ihre nähere Umgebung oder
die grosse weite Welt ent-
decken wollen: dieses völlig
neu konzipierte Schiebe- und
Bremsgerät begleitet Sie
überall hin. Kraftvoll in der
Steigung, sicher und zuverläs-
sig beim Bremsen im Gefälle,
sehr kompakt und handlich,

alber

Alber AG
8956 Killwangen
Tel. 056-401 52 00
Fax 056-401 52 01
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